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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Norm

GmbHG §2

Rechtssatz

Werden die Gründer bereits im Geschäftszweig des Gegenstandes des Unternehmens der zu gründenden Gesellschaft

in deren Namen werbend tätig, dann berechtigen und verp3ichten sie aus diesen Geschäften nicht die (noch nicht

entstandene) Gesellschaft; sie haften vielmehr persönlich zur ungeteilten Hand. Zur Begründung der Haftung der

später registrierten Gesellschaft bedarf es eines besonderen Aktes.
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